
1  

Informationsblatt Schülerwohnheim Roth                                                            Stand 26.02.2019   Anreise 
• Sonntags :17.00 Uhr - 21.00 Uhr (Sept. bis 31.3.) bzw. 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr (1.4. bis 31.7.) oder Montag bis 7.45 Uhr. 
• Für den Zimmerschlüssel sind 10 € Pfand zu entrichten. 
• Volljährige Heimbewohner können sich gegen weitere 10€ einen Haustürschlüssel entleihen. 
• Zimmer- und Haustürschlüssel sind nicht übertragbar. 
• Zimmer sollten sofort nach Einzug auf Schäden überprüft und diese ggf. dem Heimpersonal gemeldet werden. Andernfalls können die Schäden den Zimmerbewohnern in Rechnung gestellt werden. 
• Beim Einchecken ist der Eigenbetrag der Verpflegung (bis zu 25,50 €) in bar zu entrichten. 
• Die Betten sind mit der bereitgelegten Bettwäsche zu überziehen. Handtücher sind vorhanden.  
• Bei der Erstanreise ist ein Passbild mitzubringen. 
• Für mitgebrachte Wertgegenstände kann keine Haftung übernommen werden. Der Zimmerschrank ist absperrbar.  Abreise 
• Die Betten sind abzuziehen, Matratzenauflage abzubürsten, Zimmer und Bad kehren und lüften. Die Wäsche, sowie die Handtücher sind in die auf den Gängen bereitgestellten Körbe zu legen. 
• Abfall  trennen 
• Schränke nicht absperren 
• Sämtliche Schlüssel müssen freitags vor Schulbesuch abgegeben werden. 
• Zimmerabnahme findet ab 6.45 Uhr statt 
• Eine Reinigung der Zimmer findet immer am Wochenende statt. Während der Woche ist jeder Schüler selbst für die Sauberkeit im Zimmer verantwortlich. Auch Schränke und Nasszelle sind während der Woche selbst sauber zu halten. 
• Kühlschrank und Gefrierteil der Teeküche müssen am Abreisetag vor Schulbeginn (7.45 Uhr) geleert werden.  Öffnungszeiten 
• Sonn- und Feiertage (= Anreise)   17.00-22.30 Uhr  (1.4. bis 31 .7. ab 18.00 Uhr) 
• Montag- Donnerstag    6.30-22.30 Uhr 
• Freitag      6.30-10:00 Uhr 
• Freizeiträume   12.00- 22.30 Uhr 
• Nachtruhe   ab 22.30 Uhr Innen / im Außenbereich ab 20.00Uhr 
• Aufenthalte im SWH während der regulären Unterrichtszeit (z.B. Krankheit, Freistunde) sind dem Personal anzuzeigen bzw. abzusprechen  Mahlzeiten 
• Frühstück  07.00 - 07.45 Uhr  
• Mittagessen:   12.10 - 12.45 Uhr bzw.  12.50- 13.15 Uhr (Mittagspause 7. Schulstunde) 
• Abendessen:   17.30 – 18.00 Uhr (Sonntag 17.30- 21:00 Uhr)  Abmeldung Wird die Heimunterbringung zeitweise nicht in Anspruch genommen, ist das pädagogische Personal zu benachrichtigen. Im Krankheitsfall ist ein Arzt aufzusuchen und eine Kopie der Krankmeldung in der Schule und im Schülerwohnheim abzugeben. Längere Krankheitszeiten sind zu Hause auszukurieren. Die Ausgabe von Medikamenten ist Mitarbeitern nicht gestattet. Aufenthalte im SWH während der Unterrichtszeit  sind dem Personal anzuzeigen. 
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Ausgang bei Minderjährigen Bei minderjährigen Heimbewohnern ist hierfür eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten (22.00 Uhr oder 23 Uhr) notwendig. Bis 23.00 Uhr ist dann der Ausgang möglich in Begleitung eines volljährigen Mitschülers. Hierzu muss vorher beim Personal das entsprechende Ausgangsformular ausgefüllt werden und sich bei der Rückkunft wieder angemeldet werden. Bei unter 16 jährigen ist mit Einverständniserklärung Ausgang bis 22:00 Uhr möglich. Minderjährige melden sich morgens vor Verlassen des Hauses und spätestens 22.00 Uhr beim Mitarbeiter. Sie müssen ab 23.00 Uhr im Gebäude bleiben.  Notfälle Bei Notfällen ist das Heimpersonal zu verständigen. Zwischen 0.00 Uhr und 6.30 Uhr befindet sich immer ein Nachtbereitschaftsdienst im Bereitschaftszimmer und ist durch die Notklingel vor dem Anmeldungsbüro oder per Telefon unter 09171818600 zu erreichen. Bitte machen Sie sich mit den Brandschutzvorschriften (Aushang, Auslage in den Zimmern) vertraut.  Des Weiteren sind die Funktionsweise und Notrufeinrichtung des Aufzugs zu beachten. (siehe Heimordnung)  Zimmer 
• Mitgebrachte Elektrogeräte (Laptop, TV, Tablet usw.) dürfen nur verwendet werden, wenn sie nach DGUV 3 überprüft sind und eine dementsprechende Plakette tragen. 
• Aus Brandschutzgründen ist das Mitbringen von Wasserkochern, Miniöfen, Kaffeemaschinen etc. nicht gestattet 
• In den Zimmern dürfen keine warmen Speisen verzehrt werden. Hierfür stehen Mensa während der Essenszeiten und Teeküche während der Freizeit zur Verfügung. 
• Unbezogene Betten dürfen nicht benutzt werden, auch nicht als Ablage. Die Reinigung bei Verschmutzungen wird in Rechnung gestellt. 
• Die Lamellen der Rollos dürfen nicht berührt werden (wg. Empfindlichkeit). Beschädigungen werden in Rechnung gestellt. 
• Besucher sind beim Heimpersonal an- und abzumelden. Sie müssen sich im Erdgeschoss aufhalten. Anderslautende Absprachen sind mit dem diensthabenden Mitarbeiter zu treffen. 
• Bilder, Poster etc. dürfen nicht aufgehängt werden. 
• Der Hausmeister betritt bei Bedarf der Instandhaltung die Zimmer. 
• Mitarbeiter machen vormittags Zimmerbegehung (Umgang mit Ressourcen: Lichter, Heizung, Fenster)  Freizeitangebote Es werden Freizeitaktivitäten angeboten (siehe Aushang), es stehen Spielmöglichkeiten im Freizeitraum zur Verfügung. Billardqueues sind gegen Pfand zu entleihen. Außerdem besteht die Möglichkeit sich als Gastbenutzer per WLAN anzumelden.  Alkohol, Rauchen, Drogen, Waffen Im Schülerwohnheim gilt absolutes Alkoholverbot. Die 0,00 Promillegrenze ist zu jeder Zeit einzuhalten. Rauchen ist im Haus nicht gestattet, dies gilt auch für E-Zigaretten. Das Jugendschutzgesetz ist zu beachten. Das Mitbringen von Waffen und Drogen, ebenso Kräutermischungen, sowie deren Gebrauch bzw. deren Konsum ist strikt untersagt.   Verstöße gegen diese Regeln können  – je nach Schwere des Verstoßes – eine Abmahnung, Verwarnung oder den Ausschluss aus dem Schülerwohnheim zur Folge haben.  Sofern der Verstoß eine Straftat darstellt, ist auch mit einer Strafanzeige zu rechnen.  Haftung Die Inanspruchnahme des Heimplatzes, sowie die Teilnahme an Freizeitaktivitäten unterliegen nicht der Haftung des Wohnheims, d.h. Unfälle im Heim, auf dem Heimgelände, sowie während der Freizeitaktivitäten sind privatrechtlicher Natur. 


